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Inhalts verbürgt Paulus durch den, seinen sonstigen Quellen 
nicht entnommenen Satz: ‘Aëtius patriciatus dignitatem adep­
tus est’1)· Gleichen Charakter hat die Notiz des Idatius: 
‘Felix patricius ordinatur ex magistro militum’. Auch eine 
Sonnenfinsterniss, welche Exc. Sang, zum Jahre 418 meldet: 
‘Sol eclipsim fecit XIUL Kal. Aug.’ notirt Idatius: ‘Solis facta 
defectio die decimo quarto Kal. Aug., qui fuit quinta feria’2), 
wobei aber der unrichtige Zusatz alle Schlüsse, welche man 
aus der Uebereinstimmung zu ziehen gedenkt, zu nichte macht. 
Allenfalls zeigen die beigebrachten Notizen die Möglichkeit, 
dass ein Exemplar der Ravennater Annalen auch dem Idatius 
vorlag, mehr können und wollen sie nicht beweisen.

1) Hist. Rom. lib. XIV., vgl. Bauch S. 62. 2) a. XXIV. Honorii
bei Ronc. II, 19/20. Die Sonnenfinsterniss fiel auf den 19. Jul. = XIV. 
Kal. Aug. (De Rossi p. 20 will irrig XIII. Kal. Aug. lesen), der 
19. Juli 418 traf jedoch auf einen Freitag, nicht Donnerstag. Es ist eine 
merkwürdige Erscheinung, dass Idatius seinen Daten häufig die Angaben 
des Wochentages beifügt, dass aber diese fast durchgängig falsch sind. 
Man sollte fast auf die ungereimte Vermuthung kommen, er hätte sich 
die Wochentage selbst berechnet und sich meist verrechnet.


